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Unfälle passiert wären.') Der Umstand jedoch, dass am Unfalltage
die Kurvenschienen allzu stark geschmiert wurden, um für den

kommenden Sonntag das lästige Aechzen der Wagen zu verhindern,
und der darauf niedergegangene anhaltende Regen hatten die
Adhäsionsverhältnisse der Schienen derart ungünstig beeinflusst, dass der

etwas stark belastete Zug ins „Gleiten" kam und mit den vorhandenen

Bremsvorrichtungen nicht mehr aufgehalten werden konnte,

obschon diese vom Wagenführer, der auch keinen Moment seine

Ueberlegung und Geistesgegenwart verlor, alternativ bis zum
Stillstand der Räder ausgenützt wurden." Der Unfall zeigt somit aufs

neue (Centovallibahn Juli 1924, u. a.), welche Aufmerksamkeit den

Bremsen auch bei Kleinbahnen zu schenken ist.

Der Schweizer. Verein von Gas- und Wasserfachmännern
hält seine diesjährige Generalversammlung vom 26. bis 28 September
in Lugano ab Für die ordentliche Vereinsversammlung, die Sonntag
den 27. September, vormittags, stattfindet, sind folgende Vorträge

angemeldet: Dir. U. Guidi (Lugano): Dati statistici sull'esercizio
comunale dell'Officina dei Gas di Lugano 1900 1924; Dir. P. Bottani

(Lugano): Les 30 premieres annees du Service des eaux de la Ville
de Lugano (1895 1924) avec quelques remarques sur les sources et

le reboisement du Monte Tamaro et sur la nappe souterraine de la

Vallee duVedeggio; Prof. Dr. E. Ott (Zürich-Schlieren): Fortschritte
der exakten und technischen Gasanalyse; Dr. E. Schaad (Basel):
Quellenstudien; Dir. W.Tobler(Vevey): Ueber einige Spezialprobleme
bei der Gasfernversorgung Für den Sonntag Nachmittag sind

Ausflüge in der Umgebung vorgesehen- Abends findet im Grand Hotel

Palace das offizielle Bankett mit anschliessender Abendunterhaltung
statt. Den Schluss der Veranstaltung bildet am Montag Vormittag
eine Fahrt nach Ponte-Tresa.

Versuchsanstalt für Strassenbau in Stockholm. Binnen

kurzer Zeit wird Stockholm im Besitze einer Versuchsanstalt für

Strassenbau sein, wie wohl noch keines in Europa besteht. Es wird

nach dem „Z. d. B." alle nötigen Maschinen für Prüfung der

Widerstandskraft der Baustoffe gegen Abnützung, Zerquetschung, Stoss

durch fallende Gewichte u. a. aufweisen. Ferner sind eine

Kugelmühle, eine Brikettmaschine, Einrichtungen für Gas- und elektrische

Trocknung usw. vorgesehen. Kälte- und wärmetechnische Laboratorien

vervollständigen die Einrichtungen, die ermöglichen sollen,

den Bau und die Verstärkung der schwedischen Strassen nach

wissenschaftlich erprobten Verfahren und aus den für die Verhältnisse des

Landes am besten geeigneten Baustoffen auszuführen. Vorstand der

neuen Versuchsanstalt ist Ingenieur R. Schlyter, der sich auf einer

Studienreise in den Vereinigten Staaten grosse Kenntnisse und

Erfahrungen angeeignet hat.
Die Regulierung des Oberrheins. Zu dieser Frage bringt

die „Bautechnik" vom 3. Juli einen weitern interessanten Beitrag

von Dr. Ing. E. Faber. Der Aufsatz bietet zusammen mit der

grundlegenden Arbeit von Schneider in der „Bautechnik" vom 17. März 1917

ein erschöpfendes Bild von der Regulierungsmöglichkeit grosser

geschiebeführender Flüsse. Auch Faber erachtet den Ausbau des

Rheins oberhalb Strassburg zu einer leistungsfähigen Was.serstras.se

als dringlich und durch den Erfolg der Regulierung Sondernheim-

Strassburg2) als durchaus möglich. Jy.

Exposition internationale de la Houille blanche et du

Tourisme, Grenoble. Wir bringen unsern Lesern diese bis Oktober

dauernde Ausstellung hiermit in Erinnerung. Sie umfasst alles, was

mit der Wasserkraft-Ausnützung zusammenhängt, einschliesslich
Kraftübertragung und Verwertung der Energie. Eine besondere Abteilung
ist der Touristik und dem Hotelwesen, sowie den einschlägigen

Industrien gewidmet. Ein kurzer Ueberblick über die Ausstellung
ist in „Genie Civil" vom 11. Juli zu finden.

Literatur.

Konkurrenzen.

Ausgestaltung des Marktplatzes in Heerbrugg. In der

Mitteilung des Ergebnisses auf Seite 115 letzter Nummer ist bei der

Namennennung des Zweitprämiierten, Arch. Job. Hagen, insofern eine

Verwechslung unterlaufen, als es dort heissen muss: Bureau G. Leuen-

berger und J. Flückiger. Die Veröffentlichung der Entwürfe beginnt
in nächster Nummer.

') Die Scrnttalbahn (vergl. Band 4b, S. 239, II. November 1905) weist 41",,„
Maxlmalgcfällc auf, während die Schlencnbrctnse vom F.iscnbahndepartcmcnt nur für
Bahnen vorgeschrieben wird, deren -.axlmalgefällc 60"„, erreicht.

') Vergl. auch „S. B. Z." vom 20. |unl 1925, mit Abbildungen.

Ausfuhr elektrischer Energie. Von Dr. Hans Trümpy. Heft 64

der „Schweizer Zeitfragen". Zürich 1925. Verlag Art. Institut
Orell Füssli. Preis geh. Fr. 2.50.

Ueber diese höchst zeitgemässe Schrift sind uns zwei

Besprechungen zugegangen, deren Verfasser beide sich seit langem
mit dem Gegenstand befasst und dadurch eine Urteilsfähigkeit
erlangt haben. Es liegt in der Natur der Sache, dass ihre Beurteilung,
bezw. die Einstellung zu dem Problem der Energie-Ausfuhr wegen
seines volkswirtschaftlichen Charakters stets eine mehr oder weniger
persönliche, subjektive sein wird. Wir bringen daher nachstehend
beide Aeusserungen in der Reihenfolge ihres Eingangs zur Kenntnis

unserer Leser, in der Meinung, so am objektivsten zur Charakterisierung

der auf alle Fälle sehr beachtenswerten Schrift Trümpys
beizutragen. Red.

Der Verfasser der vorliegenden, 44 Seiten in 8° umfassenden

Schrift ist durch seine 1918 bis 1924 als juristischer Adjunkt des

Wasserwirtschafts-Amtes entwickelte Tätigkeit mit der Materie wohl

vertraut und hat das kürzlich erfolgte Erscheinen eines an die

Bundesversammlung erstatteten bundesrätlichen Berichtes über die

schweizerische Elektrizitätswirtschaft zum Anlass ihrer Herausgabe

gemacht. Den hauptsächlichen Schlussfolgerungen des bundesrätlichen

Berichtes, nach denen der Ausbau der Wasserkräfte und die

Regelung der Ausfuhr elektrischer Energie durch das Gesetz von
1916 und die Verordnung von 1924 in befriedigender, bezw.

genügender Weise geregelt seien, kann der Verfasser nicht beipflichten
Insbesondere hält er die auf die Elektrizitätsversorgung sich

beziehenden Artikel 8 bis 10 des Gesetzes von 1916 für eine Halbheit.

Ferner erscheint ihm die Ausfuhr-Verordnung von 1924 deshalb als

unzweckmässig, weil sie durch die der Ausfuhr elektrischer Energie

auferlegten Hemmungen den Ausfuhrmarkt schädige und damit den

Ausbau unserer Wasserkräfte in „gefährlicher Weise" verzögere.
Des Verfassers Leitidee heisst nämlich kurz und bündig: Ausbau

unserer Wasserkräfte durch das Mittel der Ausfuhr elektrischer

Energie! Er stellt allerdings fest, dass die Ausfuhrbewilligungen keinen

andern Zweck haben sollen, als die Wiederverfügung über die

schweizer. Wasserkräfte nach ein bis zwei Jahrzehnten zu erlangen.

Er sagt aber nicht, wie sich dieses Ziel bei Fernhaltung von

Konzessionsjägern und andern wirtschaftlichen Schädlingen ohne die

von ihm beanstandeten Polizeivorschriften erreichen Hesse; denn

mit der einzigen, von ihm zugelassenen Bestimmung einer zeitlichen

Beschränkung der einzelnen Ausfuhrbewilligungen ist nicht
auszukommen. Dass der Verfasser im weitern die behördliche Ignorierung

des Artikels 10 des Gesetzes von 1916 billigt, durch das der

Gesetzgeber dem Staat zum Schutze der Energiekonsumenten den

Eingriff in die Inlandversorgung ermöglichen wollte, läuft auf eine

einseitige Bevorzugung der Energieproduzenten hinaus, wobei sich

die Behörden gar noch den Unfug einer Täuschung der Energie-

Konsumenten durch Vorspiegelung eines gesetzlich zwar vorhandenen,

aber nie anzuwendenden Schutzes leisten sollten. Im Zeitalter

der Auseinandersetzung der Staatsgewalt mit der wirtschaftlichen
Macht von Kartellen und der Wirtschaftskämpfe zwischen den

verschiedenen Staaten unter sich erwarten wir vom Prinzip des

„laisser aller", für das der Verfasser eintritt, nichts Gutes; vielmehr

erscheint uns in der Sache der Elektrizitätswirtschaft die Einführung

einer weise und massvoll arbeitenden Staatsaufsicht nach wie vor
das allein erstrebenswerte Ziel. W. Kummer.

Es ist recht verdienstlich, dass Dr. Trümpy, der auf die intime

Kenntnis wohl aller bis vor kurzem zur Behandlung gelangten Aus-

fuhrgesuche und der damit verbundenen Schwierigkeiten abstellen

kann, in seiner Schrift mit aller Offenheit auf die Vor- und Nachteile

der gegenwärtigen gesetzlichen Regelung der Ausfuhr elektrischer

Energie und der Handhabung dieser Regelung hinweist, und dass er

davor warnt, die günstige Wirksamkeit der Ausfuhrcinschränkungen
auf den internen Elektrizitätsmarkt zu überschätzen. In den letzten

Jahren hätte zwar meines Erachtens, auch bei äusserst freigebiger

Erteilung von Ausfuhrerlaubnissen durch die Bundesbehörden, wohl

keines der ausschliesslich oder vornehmlich für Ausfuhrzwecke

projektierten Kraftwerke erstellt werden können; denn die Teuerung

in der Schweiz gegenüber den umliegenden Staaten war so gross,
dass der Bau von ausschliesslichen oder vornehmlichen Ausfuhr-

Kraftwerken unwirtschaftlich erschien. Aber diese Verhältnisse ver-
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